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26.03.2024 
 
 
Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises Waldshut 
 
 
Seniorenwohnen Jestetten - Festsetzung der Pflegesätze 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Gesundheit, 
Pflege und Soziales 17.04.2024 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Soziales stimmt den ausgehandelten Pflegesät-
zen zu.  
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Sachverhalt: 
Am 17.01.2024 hat der Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises Waldshut die Pflege-
satzparteien zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert. Die Forderung lag bei 10,39 %. Die 
Verhandlungen fanden am 25.03.2024 statt. 
 
Man einigte sich auf eine Erhöhung um 6,11 % für die Pflegegrade 1 bis 5 mit einer 12-
monatigen Laufzeit vom 01.05.2024 bis 30.04.2025. Diese Erhöhung ist über die gesamten 
Heimentgelte bei einer Belegung von 96,5 % gerechnet.  
 
Zum 01.05.2025 soll erneut verhandelt werden. 
 
Nachdem bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 10,2 % erzielt werden konnte 
und damit die hohen Preissteigerungen größtenteils abgedeckt waren, war mit diesem Er-
gebnis zu rechnen. Zum Tragen kamen die Tarifsteigerungen, der Wegfall der Energie-
preisbremse und die Kostensteigerungen bei der externen Wäscherei. 
 
Die Auswirkungen auf die einzelnen Pflegegrade können Sie folgender Aufstellung ent-
nehmen: 
 

 alt neu 

Pflegegrad 1  58,29 €  63,31 

Pflegegrad 2  71,83 €  77,93 

Pflegegrad 3  88,01 €  94,10 

Pflegegrad 4 104,87 € 110,96 

Pflegegrad 5 112,43 € 118,52 

Unterkunft  18,91 €  20,42 

Verpflegung  16,20 €  16,33 

 
 
 
Finanzierung: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Die Erhöhung der Pflegesätze wurde entsprechend im Wirtschaftsplan 2024 bei den Erträ-
gen berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wurde mit einer Belegung von 84 % gerechnet. Da 
das Heim aufgrund des Fachkräftemangels seit längerem aber nur zu 70 % belegt werden 
kann, werden die Erträge entsprechend geringer ausfallen.  

 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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